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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1933

Norm

ABGB §967

Rechtssatz

Wurde ein Verwahrungsvertrag über mehrere Sachen abgeschlossen und nur ein Teil dieser Sachen zurückgestellt, so

begann hinsichtlich der nicht zurückgestellten Sachen die Frist des § 967 ABGB mit der Zurückstellung der anderen

Sachen zu laufen.
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